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Die generalistische Pflegeausbildung und das Studium
2

Überprüfen Sie Ihre Lösungen mit dem Buch I care Pflege.
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Ausbildungsgang in der beruflichen Ausbildung

1. und 2. Jahr 
generalistisch

nach einheitlichem 
Lehrplan

gemeinsamer 
Unterricht möglich

3. Jahr 
generalistisch

schulisch nach 
einheitlichem 

Lehrplan

praktisch gemäß 
Vertiefungseinsatz

Start mit Vertiefung
• stationäre Akutpflege
• ambulante Pflege
• psychiatrische Versorgung

Start mit Vertiefung
• pädiatrische Versorgung

3. Jahr Spezialisierung
Kinderkrankenpflege

3. Jahr Spezialisierung
Altenpflege

Pflegefachfrau bzw. 
Pflegefachmann

für alle Bereiche der 
pflegerischen 
Versorgung

EU-weit anerkannt

Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger/in

Altenpfleger/in

Start mit Vertiefung
• stationäre Langzeitpflege
• ambulante Pflege mit  
   Ausrichtung Langzeitpflege
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Die generalistische Pflegeausbildung
Durch die Neuausrichtung des Pflegeberufs soll die Pfle-
geausbildung in Deutschland zukunftsfähiger und attrakti-
ver werden. Ziel der generalistischen Pflegeausbildung ist die 
Vermittlung von Kompetenzen, die zu einer selbstständigen, 
umfassenden und prozessorientierten Pflege von Menschen 
aller Altersstufen, in akut und daueraften stationären sowie 
ambulanten Pflegebereichen, befähigen. 
Die ersten beiden Ausbildungsjahre erfolgen generalistisch mit 
entsprechenden Praxiseinsätzen in den verschiedenen Arbeits-
feldern der Pflege. Die Auszubildenen können sich dann zwi-
schen dem 18. und 20. Ausbildungsmonat entscheiden, wel-
chen Berufsabschluss sie erwerben möchten. Diese Form der 
Ausbildung soll zunächst für 6 Jahre erprobt werden. 

Wie in der Vergangenheit auch gelten folgende Zugangsvor-
aussetzungen:
• mittlerer Bildungsabschluss oder ein anderer als gleichwer-

tig anerkannter Schulabschluss oder
• der Hauptschulabschluss mit erfolgreich abgeschlossener 

mind. 2-jähriger Berufsausbildung oder mind. 1-jähriger As-
sistenz- oder Helferausbildung (gemäß Anforderungen der 
ASMK/GMK) oder „alte“ Helferausbildungen nach Landes-
recht (Beginn bis 31. Dezember 2019) oder

•  der erfolgreiche Abschluss einer sonstigen 10-jährigen allge-
meinen Schulbildung

Primärqualifizierendes Pflegestudium
Im Unterschied zur beruflichen Ausbildung soll das Primär-
qualifizierende Pflegestudium an Hochschulen (Bachelorni-
veau) erweiterte Bildungsziele enthalten. Die hochschulische 
Prüfung umfasst die staatliche Prüfung zur Erlangung der 
Berufszulassung. Das Studium dauert ebenfalls mindestens 3 
Jahre. Der Abschluss lautet Pflegefachfrau/-mann (B.A.) oder 
Pflegefachfrau/-mann (B.Sc.). Vorgesehen sind theoretische 
und praktische Lehrveranstaltungen an der Hochschule sowie 
Praxiseinsätze mit Praxisanleitung und -begleitung. Eine Spe-
zialisierung kann hier jedoch nicht erfolgen. Weiterhin gibt es 
keinen Ausbildungsvertrag und keine verpflichtende Ausbil-
dungsvergütung.

ARBEITSAUFTRAG 

Informieren Sie sich, was sich durch das Gesetz zur Reform der 
Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz [PflBG]) für eine Ausbildung  
in der Pflege geändert hat.

Vergleichen Sie verschiedene Studiengänge im Bereich Pflege: 

Welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es?

Welcher Abschluss wird erworben? 

Auf welche Art von Tätigkeit bereiten die Studiengänge die Stu-
dierenden jeweils vor? 
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